
 1/4 01/2011 

Fragebogen       
      

Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüfer Kanzlei 
            
1. Name und Anschrift der Gesellschaft      
        
 
 
 
 
        
2. Seit wann ist die Gesellschaft ohne Unterbrechung  

tätig (Gründungsdatum)?  
      
3. Gibt es einen Auftritt im Internet?   Nein  Ja 
        
4. Wenn ja, bitte Domain-Namen angeben 

  
        
5. Rechtsform 

   
      
6. Weitere Niederlassungen   
  
  
   
      
7. Werden börsennotierte Aktiengesellschaften geprü ft?   Nein  Ja 
      
- Davon DAX- / MDAX-Unternehmen 

   

      
8. Angaben zu den einzelnen Berufsträgern  WP StB RA vBP sonstige 
- mit Außenwirkung (Anzahl) 

       

      
- angestellte Berufsträger (Anzahl) 

       

      
9. Angaben zu weiteren Mitarbeitern / Beschäftigten , die 

keine Berufsträger sind 
Anzahl Vollbeschäftigte  

    

  
Anzahl Teilzeitbeschäftigte 
  

      
10. Jahreshonorarumsatz (in EUR) 
  

      
11. Honorare nach Beratungsgebieten      
- Rechtsberatung für Banken, Versicherungsgesellschaften, 

Broker oder andere Finanzinstitutionen   
% 

        
- Mergers & Acquisitions 

    
% 

    
- Due Diligence 

   
% 

       
- Prospektprüfung 

    
% 

      
- WP-Vorbehaltsaufgaben 

   
% 

      
- Unternehmensberatung (Business or Management 

Consulting) 
  

% 
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- Vermögensberatung, Fondsmanagement, 

Pensionskassenberatung   
% 

     
- Insolvenzen 

   
% 

       
- Steuerrecht 

   
% 

     
- Andere Rechtsgebiete 

    
% 

          
12. Risikomanagement    
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001   Nein  Ja 
      
- Fristenkontrollsystem   EDV gestützt  manuell geführt 
        
13. Verfügbare Risikoinformationen      
- Briefbogen liegt vor  wird nachgereicht 
  

 
    

- Dokumentation, Interne Kontrollen und/oder 
Qualitätskontrollmethoden 

Nein  Ja 

   

 

    
- Kopie von Standardverträgen, die bei der Mandantschaft 

verwendet werden 
 Nein  Ja 

        
14. Versicherungshistorie      
- Bisheriger Versicherer 

  
     
- Versicherungssumme in EUR 

  
     
- Ablauf der Versicherung 

  
     
- Ist der Vertrag gekündigt? Nein  Ja 
   

 
    

Wenn ja, von wem?  Versicherungsnehmer Versicherer 
        
- Hat der o. g. Versicherer eine Neuordnung des Vertrages 

gefordert? 
 Nein  Ja 

        
Wenn ja, bitte Grund erläutern:  
  
   
   
   
15. Schadenverlauf     
- Der Schadenverlauf des Vorversicherers liegt schriftlich vor  Nein  Ja 
        
- Die Schadenquote der letzten 5 Jahre liegt unter 50 % der 

anzubietenden Prämie 
 Nein  Ja 

     
- Verlauf der letzten 5 Jahre:      

Jahr Schadenanzahl Schadenaufwendungen 
 erledigte offene Zahlungen Reserven 
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- Wie viele Schäden aus welchen Jahren resultieren aus der 

gleichen Ursache?  
     
- Ursachen der bekannten Schäden 
 
 
 
  
     
- Höhe der Schäden über EUR 10.000 einzeln:     
Jahr Anzahl Schadenursache Zahlungen Reserven 
     
     
     
     
     
     
     
     
            
16. Gewünschter Versicherungsbeginn 
    
        
17. Beantragte Versicherungssumme (in EUR)  
    
      
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
       

Wir bestätigen hiermit, dass die obigen Fragen rich tig und vollständig beantwortet wurden.  
            
        
Datum/Ort  Unterschrift eines Mitgliedes des Vorstandes/ 
   Geschäftsleitung/Firmenstempel   
 
  
        
   Bitte zurücksenden an:    
        
        
   AssPro managerline AG    
   Bartmannstr. 36    
   D-50226 Frechen    
   Tel. +49(0)2234.92883-0    
   Fax +49(0)2234.92883-39    
        
            

 
 

Der Unterzeichnete, selbstständig und allein befugt im Namen 
der zu versichernden Personen und für das Unternehmen zu 
zeichnen und diese zu verpflichten, erklärt, die oben 
stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 
beantwortet zu haben, keine für diese Übernahme dieser 
Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht 
richtig wiedergegeben zu haben und verpflichtet sich, 
Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des 
Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer 
mitzuteilen.  

Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind 
Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil 
des Versicherungsvertrages sein. Mit Unterschrift(en) wird 
bestätigt, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig 
sind. Der Versicherer ist berechtigt, im Schadenfall sämtliche 
Angaben zu überprüfen und bei Falschangaben den 
Deckungsschutz zu versagen. 
Bitte beachten Sie die gesonderte Mitteilung über d ie 
Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht im Anschluss an diesen Fragebogen!   
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Gesonderte Mitteilung über die Folgen einer Verletzu ng der vorvertraglichen Anzeigepflicht:  
Gemäß § 19 Absatz 1 VVG hat der Versicherungsnehmer 

„bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor 
Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.“ 

Gemäß § 19 Absatz 5 Seite 1 VVG stehen dem Versicherer Rechte wegen einer Verletzung  
der vorvertraglichen Anzeigepflicht nur zu, 
„wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat.“ 

Deshalb weisen wir Sie auf die nachstehenden gesetzlichen Regelungen über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin: 
§ 19 VVG (Anzeigepflicht)  
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach 
Absatz 3,Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer 
vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4, Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
§ 20 VVG (Vertreter des Versicherungsnehmers) 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Absatz 1 bis 4 und 
des § 21 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zu Last fällt. 
§ 21 VVG (Ausübung der Rechte des Versicherers) 
(1)Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Absatz 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktritts nach § 19 Absatz 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Absatz 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
§ 22 VVG (Arglistige Täuschung) 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
  
Empfangsbestätigung 
Der/die Unterzeichner/in bestätigt im Namen des Versicherungsnehmers, den vorstehenden „Hinweis auf die vorverträgliche 
Anzeigepflicht und die Folgen ihrer Verletzung rechtzeitig vor Beantwortung des dem Versicherer überlassenen Risikofragebogens 
erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
  
Ort, Datum    Firmenstempel und Unterschrift der Unternehmensleiter 


